














1. Für den _Bereich Straßenbag wird durch die Bereichsleitung folgendes
festgelegt:
. Bedarfsanpassungen dürfen ausschließlich durch die Abteilungsleitung in

HaSta bearbeitet werden (nicht delegierbar).

. Zur Dokumentation ist eine entsprechende Begründung in HaSta
einzutragen.

2. Fiir die Bereiche Hochbau und Bund Zlvll wird durch die Bereiche-
leitungen folgendes festgelegt:

- Bedarfsanpassungen sind nur im Zusammenhang mit der Bezahlung der

Schlussrechnu'ng und ggf. bei einer Nachzahlung zur Schlusszahlung
zulässig, jedoch max. bis zu einer Höhe von 10% der Auftragssumme,

. Bedarfsanpassungen zur Anpassung der anrechenbaren Kosten bei FBT-
Verträgen sind ebenfalls zulässig, sofern dies vertraglich vereinbart ist.

» Vor Anlegen einer Bedarfsanpassung ist die Zustimmung des Federführers
einzuholen. ‘Die Mitzeichnung erfolgt per Email. Eine entsprechende
Emailvorlage finden Sie unter
W:\Zentrales\98 Info lntern\Abt T\Bauverträge\l-lochbau\3-Nachträg@

u Die Zustimmung ist der Schlussrechnung beizufügen bzw. zum FBT-
Vertragsakt zu geben.

Das Thema Bedadsanpassung wurde in die Unterschfiftsbefugnis aufgenommen.
Die geänderte Unterschriftsbefi:gnis ist im Info-Ordner der Abteilung T abgelegt
und wird demnächst in der Geschäftsordnung ausgetauscht.

Die Neuregelungen sind ab sofort anzuwenden.
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Mit freundlichen Grüßen
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